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fils J^KfïWAV'oder ^/«Vrverstehen wir künstlerische Arbeiten, die au^B|
schliesslich für das Internet konzipiert worden sind und sich etwyui^jp
Daten aus dem internet speisen. Die ^Mzstfiw/ist - wie die I^H

sofern diese auf dem Internet ist - nicht an einen Ort |§f|®
gebunden und kann entsprechend von jedem an ein Net: angeschlossenen I
Rechner über einen Browser betrachtet werden. Für die z&?/zfcw&fgibt es K
kein «Original» und sie operiert vielfach am Rande des technisch Machba-I

rem Viele Hetzkunst-Projekte beinhalten kritische Reflexionen über den H
Umgang mit dem Medium Internet und den Kommunikationstechnologien. Die

Faszination von «Web-Projekten» fir die Künstlens^lendh^kt^ugani^^
einem fast grenzenlosen, globalen Diskurs. -

Comouterkunst

Unter Computerkunst versteht man im Allgemeinen computerunterstützt^
Kunst, die mittels Programmen auf Computern oder externer Hardware

generiert wird. Im Gegensatz zur Netzkunst ist Computerkunst netzunab

hängig und deshalb besser für eine museale Umgebung geeignet als ihr

netzabhängiges Pendant. Computerkunst-flrbeiten können auch auf dem

Internet lokalisiert sein.

Software-Kunst

Immer öfter taucht in der digitalen Welt die Frage auf, ob Software als Kunst

bezeichnet werden kann. Viele Programmierer verstehen ihre Produkte als

Kunstwerke, die nur von einem kleinen, ebenfalls programmierenden Publi

kum verstanden wird. Dieser Diskurs wird aber nicht nur von Programmierern;
sondern auch von Künstlerinnen vorangetrieben, was in jüngster Vergangen
heit dazu führte, dass namhafte Kunst- und Medienfestivals begannen, Prei

se (Awards] für Jita9few»-^7jî/oder vergeben. Die Definition
des Begriffs Software-Kunst befindet sich in einer fliessenden Veränderung
bezieht sich aber immer auf den ftwfc als Gestaltungsmaterial.
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Heue Hedien

Im Kunst-Kontext und in der ursprünglichen Bedeutung dey
Wortes wird jedes gestalterische Mittel (z.B. Farbe, Ton, R
Wort] als jfödföss? bezeichnet. Der in den frühen Sechziger-B

jähren eingeführte Begriff bezeichnet die KombiJ
nation verschiedener künstlerischer Mittel und Ausdrucks-*
formen. Damals wurde als neues Medium auch das MiA
eingeführt. Heute werden insbesondere computerabhängi*
ge, digi^h^gestaltertsch^titfai^kj^iW^fcdtoyeharJ
deit. HflÉBBHflHHflHIHHHBHflflH
Für die Initiatorinnen und Betreiberinnen von [plug in] wirdi
der Begriff neue Medien weiter gefasst und beschränkt sich
nicht nur auf digitale Ausdrucksmittel, sondern bezieht sich
einerseits auf neue Technologien, Computer, Internet, Ani

mation, Software, CD, DVD etc. und anderseits auf dasT
analoge elektronische Medium fâftrç 'welche Parameter

eines künstlerischen Diskurses geprägt haben, die auch für
digitale Medien wichtig sind.



Copyright versus Copyleft
Bremsen Urheberrechte in einer digitalen Welt die kulturelle Entwicklung?

Interview mit Wolfgang Hockenjos, copyleft.cc, und Roberta Weiss-Mariani, Geschäftsführerin visarte, berufsverband

visuelle kunst, Vorstandsmitglied von ProLitteris und Suisseculture, moderiert durch Annette Schindler, [plug.in]

Die neuen Medien ermöglichen verlustfreies Kopieren. Das klingt unspektakulär, hat aber Auswirkungen auf die Pro-

duktion von Kultur und auf den alltäglichen Umgang damit. Traditionelle Kunstwerke basieren sowohl auf Neuschöp-

fungen als auch auf Verweisen, Anleihen und Weiterentwicklungen. In den Achtziger- und Neunzigerjahren des letzten

Jahrhunderts nutzten etwa Musikströmungen die neuen Möglichkeiten der Sampling-Technik, bei der Fragmente

anderer Musikstücke zu neuen Stücken zusammengemischt werden. Ohne Zustimmung des jeweiligen Komponisten

ist diese Art Eingriffe in Werke untersagt. Jede Musik-CD enthält digitale Daten, die problemlos auf jeden Computer

übertragen werden und von da aus den Weg auf das Internet und dessen Distributionskanäle finden können. Die

Kontrolle des Copyrights stösst hier an Grenzen, und der Graben zwischen geltendem Recht und dem künstlerischen

und alltäglichen Gebrauch von Kultur hat sich mit den Möglichkeiten der digitalen Technologien vertieft.

[plug.in] ist Produzentin eines Projektes mit dem Titel copyleft.cc, das Position bezieht für Alternativen zum Copy-

right. Für Alternativen, welche den Gegebenheiten der neuen Medien und den veränderten Bedürfnissen von Künst-

lerlnnen und Nutzerinnen besser Rechnung trägt. In diesem Gespräch wird der pragmatische und politisch bedeut-

same Weg des Sicherns und Ausweitens der Rechte der Künstlerinnen - für die Roberta Weiss-Mariani für visarte

und ProLitteris einsteht - dem utopischen Entwurf von copyleft.cc gegenübergestellt.

AS: copyleft.cc wurde im Herbst 01 ins Leben gerufen. Den

Initianten geht es um eine Kritik am gegenwärtigen Urheber-

rechtsschutz und an den Verschärfungen desselben, die

möglicherweise auf uns zukommen. Wo genau drückt denn

der Schuh?

WH: Resümierend aus der Recherche für copyleft.cc wurde

klar, dass Copyrights in Zukunft eine grosse Hürde für die

interdisziplinäre und freie Entwicklung von geistigem Eigen-

tum darstellen könnten. Die heute geltenden Rechte für kul-

turelle Produktion, die herkömmliche Kulturökonomie sowie

der Kunsthandel stehen zu den neuen, digitalen Möglich-

keiten kultureller Produktion im Widerspruch und behindern

diese in ihrer Entwicklung. Eine flächendeckende Etablierung

funktionierender Micropayment- und Kontrollsysteme könnte

sogar bedeuten, dass Information und Bildung in einer digi-

talen Informationswelt zu einem teuren und damit nur noch

für eine privilegierte und reiche Schicht zugänglichen Gut

wird.

35



Ii-

abgaben; diese könnten teilweise durch eine Geräteabgabe, wie

sie in Deutschland praktiziert wird, ersetzt werden.

Die Revision des schweizerischen URG sollte gewisse Anpas-

sungen an die internationalen Verträge insbesondere im digitalen

Bereich bringen. Allerdings tauchte nun plötzlich in dem vom

Institut für Geistiges Eigentum erarbeiteten Gesetzesvorentwurf

ein «Produzentenartikel» auf, welcher besagt, dass die Rechte

an den Werken der Urheber den Produzenten zugesprochen

werden sollen. Verheerend wäre ein Produzentenartikel auch im

Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Möglichkeiten der

Kunstproduktion: Wenn nun sämtliche Rechte a priori den Pro-

duzenten zufallen, wird es für die Kunstschaffenden kaum mehr

möglich sein, über die Zukunft ihrer Werke zu entscheiden. Die

Kulturverbände werden sich deshalb mit allen Mitteln gegen die

Einführung eines Produzentenartikels wehren.

AS; Der Berufsverband visarte ist die Interessenvertretung der

Künstlerschaft in der Schweiz. Wo siehst du, Roberta, Schwä-

chen in der heutigen Anwendung des Urheberrechtsschutzes?

Und welche Gefahren lauern deiner Ansicht nach in den Be-

strebungen, eine Revision des Urheberrechtes vorzunehmen?

F?W; Das heute geltende Urheberrechtsgesetz (URG) basiert auf

der 1992 abgeschlossenen Totalrevision. Es ist insgesamt ein

recht modernes Gesetz, in dem die Interessen der Kulturschaf-

fenden angemessen berücksichtigt

werden. Leider fehlt jedoch darin

das für die bildenden Künstlerinnen

und Künstler sehr wichtige Folge-

recht, das in fast allen europäischen

Ländern bereits in Kraft ist. Ärger-

lieh ist auch, dass sich die Lobby

der Auktionshäuser 1992 eine Be-

freiung der Entschädigungen für

ihre Kataloge aushandeln konnte.

Administrativ noch etwas aufwän-

dig sind zudem die Fotokopier-
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AS; Ein konkreter Fall der Anwendung des Urheberrechtes

betrifft die Kunstsammlung des Kunstkredits des Kantons

Basel-Stadt. Diese wurde so aufbereitet, dass alle Werke, die ja

aus Basler Steuergeldern gekauft wurden, über das Internet

eben diesen Steuerzahlern und der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht wurde. Dann stellte sich allerdings heraus, dass die

Urheberrechts-Abgaben nicht budgetiert wurden, ein von

ProLitteris eingeforderter Betrag für die Reproduktion jedes

kopiergeschützen Werkes. Der Betrag war in der Staatskasse

schlicht nicht vorhanden, und so musste die Sammlung aus



dem Internet entfernt werden. Was sind eure Kommentare zu

diesem Vorfall?

l/l/H: Ich glaube kaum, dass es im Interesse der betroffenen

Künstler war, dass der Webauftritt, auf Grund der nicht zu reali-

sierenden Ausgleichszahlungen, vom Netz genommen werden

musste. Meiner Ansicht nach war es eine löbliche Idee, den

Basler Künstlern gratis diese Plattform zur Verfügung zu stellen,

Kulturschaffende brauchen in allererster Linie Plattformen, um

sich Gehör zu verschaffen, denn ohne einen gewissen Bekannt-

heitsgrad ist es für sie sowieso unmöglich, Geld mit ihrer Kunst

zu verdienen. Deshalb ist es schade, dass die Plattform durch

Ausgleichsforderungen der ProLitteris

- die für die meisten Künstler nicht

mehr als ein Almosen gewesen wäre

- verloren ging.

Rl/l/- Dieses Beispiel zeigt, dass meist

die schwächste Gruppe, die Künstler,

bei der Budgetierung eines Projektes

vergessen werden. An alles wird ge-

dacht, an die Löhne der Informatiker,

der Administratoren, der Webdesigner

und an die Software. Könnte es nicht

sein, dass beispielsweise der Informa-

tiker zu teuer gewesen ist? Bei einer

professionellen und neutralen Budge-

tierung sollten alle Posten von Anfang

an einbezogen und anschliessend all-

fällige Einsparungen geplant werden.

Leider üben jedoch noch vielerorts

die Verantwortlichen von Kulturprojekten - wie in diesem Fall

des Basler Kunstkredits - Druck auf die Kunstschaffenden aus,

indem sie argumentieren, das Projekt sei wegen den Urheber-

entschädigungen geplatzt. Es ist klar, dass die Kunstschaffen-

den ein Interesse an künstlerischen Plattformen im Netz haben,

und sie werden entsprechend auch verunsichert, wenn ihnen

oder ihrer Verwertungsgesellschaft die Schuld an einem ge-

scheiterten Projekt in die Schuhe geschoben wird. Deshalb

finde ich das Vorgehen des Kunstkredits Basel unverantwortlich.

Die Autoren-Entschädigungen basieren immerhin auf unserem

Gesetz, hinter dem auch der Wille des Steuerzahlers steht, und

aus diesem Grund sollten diese Entschädigungen als selbstver-

ständliche Budgetposten respektiert werden. Dann auch können

sowohl die Öffentlichkeit als auch die Kunstschaffenden einen

ungehinderten und kostenlosen Zugang zu den Sammlungen

und Plattformen geniessen.

AS: Wie sieht es mit der Ökonomie aus? Welche Kritik habt ihr

an der gegenwärtigen Ökonomie für bildende Kunst - und was

wären Visionen für eine kulturelle Ökonomie der Zukunft?

Rl/l/: Wenn auch in der

Schweiz noch keine wirt-

schaftliche Gesamtbetrach-

tung der Kultur vorliegt,

steht eines fest: Die Arbeit

der Kunstschaffenden bil-

det einen wichtigen Wirt-

schaftsfaktor in unserem

Land: Verschiedene Bran-

chen und nicht zuletzt der

Staat profitieren von der

Arbeit lebender und ver-

storbener Kunstschaffen-

der: Viele Städte und Ge-

meinden haben die Kultur

als wichtigen Standort-

faktor entdeckt; öffentliche

und private Unternehmun-

gen können beispielsweise vom beachtlichen Kunsttourismus

profitieren. Die Kunstschaffenden, die diesen Wirtschaftszweig

erst ermöglichen, können jedoch nicht angemessen partizipie-

ren. Unser Ziel ist es, einerseits den Wert der künstlerischen

Arbeit für unsere Gesellschaft aufzuzeigen und anderseits Mög-

lichkeiten zu schaffen, dass auch Künstlerinnen und Künstler an

den Einnahmen aus dem Kunstbetrieb gebührend teilhaben kön-

nen. Wir denken, dass dadurch eine weitgehende Selbstfinan-
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zierung des Kultursektors möglich sein könnte. Modelle dafür

bestehen zum Teil bereits, beispielsweise im Gesetzesentwurf

für ein Künstlergemeinschaftsrecht in Deutschland. Dieses ba-

siert auf der Idee, dass nicht nur Urheberentschädigungen für

die Werke lebender, sondern auch für diejenigen verstorbener

Künstler in eine gemeinsame Kasse fliessen und danach für die

Kunstförderung und die soziale Absicherung der Kunstschaffen-

den verwendet werden. Insbesondere in der bildenden Kunst

scheint klar, dass die Wertsteigerung der Werke vor allem nach

dem Tod des Künstler erfolgt. Die Kassen klingeln dann vor

allem für die Weiterverkäufer der Werke.

gern Eigentum durchaus auch ein ökonomisch interessantes

Modell für die Zukunft sein kann.

Auch ich bin der Meinung, dass Wege für eine weitestgehen-

de Selbstfinanzierung des Kulturbetriebs gefunden werden müs-

sen. Dies darf jedoch keinesfalls auf Kosten der kleinen Non-

Profit-Organisationen und Veranstalter gehen, die Plattformen für

unbekannte Künstlerinnen und junge Talente bieten. Eine direkte

Kultursteuer für Betriebe, die direkt vom Kulturbetrieb profitie-

ren, ist meiner Meinung nach besser zur Kulturfinanzierung

geeignet als eine Ausweitung des Urheberrechts.

W/H: Die heute geltenden Spielregeln kultureller Ökonomie

haben leider nur in seltenen Fällen dazu geführt, dass Künstler

geregelte Einkommen generieren. Wie wir alle wissen, leben die

meisten Künstlerinnen von Gelegenheitsjobs und staatlichen

r 7

Privacy und Überwachung (Tracking)

a

oder privaten Stipendien. Es ist also durchaus legitim, dieses

System zu hinterfragen und neue Modelle zu erproben. Der

Erfolg von Linux hat bewiesen, dass eine Freigabe von geisti-

AS: Wie agiert copyleft.cc? Welche Strategien werden im Mo-

ment angewendet, um die Diskussion in Gang zu bringen da-

rüber, wer zu welchen kulturellen Gütern Zugang hat?

W/H: Da es nicht unsere Absicht ist, Realpolitik zu betreiben,

haben wir den Vorteil, Modelle zu entwickeln, die radikal anders,

provokativ oder utopisch sein können.

Wir veranstalten zum Beispiel Clubabende, in denen die

Musik und Videos, die präsentiert werden, freigestellt werden,

so dass sie von andern weiterverwendet werden können. Damit

wollen wir zeigen, dass auch künstlerisch mehr dabei heraus-

kommt, wenn wir nach copyleft-Prinzipien zusammenarbeiten,

als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.

Jetzt gerade sind wir dabei, für die Expo.02 eine Aktion zu

entwickeln, die sichtbar machen soll, welch riesige Diskrepanz

besteht zwischen alltäglichen Handlungen, dem Kopieren, und

den heute geltenden Rechten: Wir wollen die Leute darauf auf-

merksam machen, dass es doch absurd ist, dass sich eigentlich

jeder täglich strafbar macht für die Verletzung des Copyrights.

AS: Welche Handlungsmöglichkeiten und welchen konkreten

Handlungsbedarf seht ihr, um die Interessen der Künstler zu ver-

teidigen?

W/H: Eine Durchsetzung der mächtigen Erweiterung im amerika-

nischen Copyright und die Adaption dieser Entwicklung in der

38



EU hätte zur Konsequenz, dass der sich gerade entwickelnden

demokratischen Wissensgesellschaft die Basis entzogen wird.

Deshalb wird die wichtigste Aufgabe einer verantwortlichen

Politik sein, allen den Zugang zu Wissen zu ermöglichen, damit

sich die Spaltung in Informationsreiche und Informationsarme

nicht weiter vertieft. D.h., wir werden in Zukunft schlankere,

weniger einschränkende Copyrights brauchen, die einen freien

Zugang zu Bildung und Information auch in Zukunft garantieren.

bekannt wer-

den und gros-

sere Erträge

abwerfen,

bereits erlö-

sehen, sind

die Autoren

wiederum die

Geprellten: Es

werden dann

geschäfts-

tüchtige Nut-

zer erschei-

nen, die die

gemeinfreien

copyleff.ee ist ein verein, der mit Events, Produktion

Veranstaltungen, Performances und seiner Website die

interdisziplinäre Zusammenarbeit von Menschen aus den

verschiedensten Sparten kultureller Produktion - unter
der Prämisse des Copyleftgedankens - fördert. Mit

http:ZZwww.copyleft.cc stellt copyleft.cc eine Plattform
zur Verfügung, die über Copyleft und die damit in Zu s am-

menhang stehenden Ideologien informiert, Mailing-Listen
als Diskussionsforen sowie Hinweise auf Veranstalten
gen, News und redigierte Liriklisten anbietet.

ffl/V' Handiungsbedarf besteht im Moment - wie bereits skizziert

- im Rahmen der Revision des Urheberrechts. Hier werden alle

Kulturorganisationen unter einem Dach für dieselbe Sache

kämpfen. Daneben müssen wir uns jedoch auch für die Konso-

lidierung und Akzeptanz der bereits bestehenden Rechte einset-

zen: Künstlerinnen und Künstler sollten nicht ständig im Klein-

krieg mit Produzenten, Auftraggebern und Galerien um ihre

Autorenrechte kämpfen müssen.

In Zukunft werden wir uns bestimmt auch erneut für die

Durchsetzung eines Künstlergemeinschaftsrechts einsetzen

müssen. Im Gegensatz zu den Zielen von copyleft geht es hier

um eine Verlängerung (verbunden mit einer einfacheren Anwen-

dung) des Urhebergesetzes: Wenn nämlich - wie es copyleft

anvisiert - die Rechte nach kurzer Zeit und gerade dann, wenn

die Werke erst

Werke für ihre Zwecke verwenden und rücksichtslos nach dem

Prinzip der Profitmaximierung verwendet können. Die Rechte

sollten deshalb bei den Künstlern und nach deren Tod für immer

bei der Künstlergemeinschaft bleiben und entsprechend auch

von ihnen verwaltet werden.

Handlungsbedarf besteht auch in Bezug auf die Verbesserung

der sozialen Lage und der Sozialversicherungen für Kunstschaf-

fende. Wichtig ist momentan die in Gang befindliche Ausarbei-

tung der neuen Bundesgesetze zur seit der 1.1.2000 in Kraft

getretenen Bundesverfassung. Die Arbeit rund um die Um-

Setzung der neuen Bundesverfassung sollten die Kulturschaf-

fenden aufmerksam mitverfolgen und mitgestalten: Hier geht es

um wichtige Entscheidungen, die die Rahmenbedingungen für

die Arbeit und die Stellung der Kulturschaffenden prägen wer-

den, und je besser dieser Rahmen gestaltet werden kann, umso

grösser wird wiederum die Akzeptanz der Rechte der Künst-

lerinnen und Künstler sein.

AS: Welche Synergien zwischen copyleft.cc und visarte sind

möglich? Was wären Ideen für gemeinsame Strategien?

Rl/V: Gemeinsame Strategien sehe ich einerseits in Bezug auf

das Lobbying für die Ausarbeitung des neuen Bundesgesetzes

und anderseits für die Einführung eines Folgerechts, denn hier

wird der freie Austausch - wie ihn copyleft anvisiert - nicht tan-

giert, da sich das Folgerecht auf die Wertsteigerung beim Ver-

kauf eines Werkes bezieht. Dringender noch - und meiner Mei-

nung nach ebenfalls nicht im Widerspruch zu den Zielen von
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^Generation

Die ist die neuste begriffliche Schöpfung von Soziologin
nen und Trendforscherinnen, um diejenige Generation zu bezeichnen,
die mit digitalen Medien aufgewachsen ist und die entsprechenden
Referenzsysteme und Habitusformen kennt. Das Weltbild der

Zwist durch die Möglichkeiten und Einschränkungen des Internet
und der neuen Kommunikationstechnologien geprägt, so wie da

Weltbild ihrer Eltern durch das Fernsehen und jenes ihrer Grosseltern
durch das Kino entscheidend beeinflusst ist.

copyleft - wäre eine gemeinsame Front gegen die Vertreter des

Produzentenartikels: Nur solange die Werkschaffenden über ihre

Rechte selbst verfügen können, werden Abmachungen unter

Gruppen von Künstlerinnen und Künstlern in Form von copyleft-

Lizenzen möglich sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass

sogar die Verwaltung solcher Lizenzen einer Verwertungsgesell-

schaft wie ProLitteris übergeben werden könnte. Die von copy-

left vorgeschlagenen Lizenzen stehen ja im Einklang mit dem

Urheberrechtsgesetz, das heisst, die Künstler entscheiden

selbst, ob, für wen und zu welchem Preis sie ihre Werke frei zur

Nutzung und Veränderung in Umlauf setzen möchten. Allerdings

müssen sich Kulturschaffende, die sich solchen «Vertriebsbe-

Stimmungen» anschliessen, bewusst sein, dass ihr Einkommen

aus anderen Quellen kommen muss, dass sie sich einen Neben-

job suchen müssen oder Mäzen. Als Berufsverband versuchen

wir natürlich, den Künstlern Wege zur Selbständigkeit zu öffnen,

die ihnen einen Erwerb aus der künstlerischen Tätigkeit ermögli-

chen. Und dies wäre unserer Meinung nach mit den vorgeschla-

genen Revisionen und der Erschliessung von neuen Erwerbs-

quellen langfristig weitgehend möglich. Solange die copyleft-

Vertreter keine überzeugende Alternative zu den Einnahmen aus

Urheberrechtsentschädigungen oder zu einem Modell wie bei-

spielsweise dem skizzierten Künstlergemeinschaftsrecht vor-

schlagen können, wäre es unverantwortlich, die lang erkämpften

Errungenschaften in Frage zu stellen. Bestimmt ist auch nicht

bei den Kunstschaffenden die Verteuerung des Wissens zu

orten. Zu untersuchen wäre, ob die Berufsverbände die meiner

Meinung nach wichtigen Ziele von copyleft in Bezug auf den

freien Zugang zu Wissen oder die Brechung der Monopolstel-

lung von gewissen Software-Produzenten

unterstützen kann. Es geht hier um viel brei-

tere Probleme, die weit über das Thema des

Urheberrechts hinaus gehen und insbeson-

dere im Zusammenhang mit der aktuellen

Tendenz der Privatisierung, Deregulierung

und Gewinnmaximierung stehen, wie sie in

den USA zum Exzess getrieben werden.

Dagegen kämpfen die Kulturverbände seit

Jahren.

I/I/H: Gegen die Einführung eines Folgerechts ist sicherlich nichts

einzuwenden, solange explizit nur die Wertsteigerung beim Ver-

kauf eines Werkes geregelt wird. Auch was den Produzenten-
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artikel betrifft, deckt sich die Meinung von copyleft.cc mit der

von visarte. Synergien gibt es aber vor allem darin, die Position

der Kulturschaffenden zu verbessern und Grundlagen für einen

Kulturbetrieb zu schaffen, der die Möglichkeit hat, sich selbst

zu finanzieren. Dabei verfolgen wir aber sehr unterschiedliche

Wege: Unser Ansatz ist es, Neues zu versuchen, Utopien zu

entwickeln und auf künstlerischer Ebene, also sozusagen als

«Hofnarr», dem Kulturbetrieb neue Impulse zu geben, während

visarte und ProLitteris durch ihren Auftrag dazu gezwungen sind,

die Rechte der Urheber wahrzunehmen und Realpolitik zu be-

treiben.

Wir haben nie behauptet, dass die Kulturschaffenden an der

Verteuerung des Wissens schuld sind. Fakt ist aber, dass diese

Deregulierung und exzessive Gewinnmaximierung auf der Nut-

zung heutiger Patent- und Urheberrechte basiert, da die herr-

sehenden Gesetze der Copyright-abhängigen Industrie das

Werkzeug bieten, Wissen zu kontrollieren oder gar aus Profitgier

unbezahlbar zu machen.

Wersol^or^Je^e^teigemn^or^uns^e^er^ntfitl^H
ren9

Folgerecht: Es besieht sich in erster Linie auf die bildendeH|
Kunst und sieht vor, dass die Künstlerinnen und Künstleram
der Wertsteigerung ihrer Werke beteiligt werden. Dieses HÜ
Recht ist etwa in Deutschland und in Frankreich in Kraft, diel
befürchtete Rbwanderung des Kunsthandels ist allerdingsBj
ausgeblieben.!

Wer soll die Rechte füt^ir^unstwer^iaben^eirMJrtiebeiJH
oder sein Produzent?
Produzenten-Artikel: Im schweizerischen Recht gilt der LïruncJ
setz, dass die Rechte an Werken - sofern diese nicht ausJB
drücklich übertragen wurden - beim Urheber, beim Werk-HH
schaffenden verbleiben. In den USA hingegen werden diese Ii
Rechte, wenn vertraglich nichts anderes vereinbart wurdi I
dem Produzenten (wie Fiimproduktionsfirmen, Plattenfirm en,j
Verlagen etc.) zugesprochen. Innerhalb der bevorstehendeiJ|
Revision des Urheberrechtes wird nun vorgeschlagen, dasB-
angloamerikanische Prinzip zu übernehmen und einen Produ-B
zentenartikel ins Urheberrechtsgesetz einzufügen. Ein solchen
Artikel widerspricht nicht nur den Interessen der Kunstschat'-I

fenden, sondern ist auch im übrigen Europa ein Fremdkörper.

Leider hat die heutige Rechtslage auch nicht erreicht, dass

Kulturschaffende keine Nebenjobs oder wohlsituierte Mäzene

brauchen. Um eine breite Besserstellung der Kulturschaffenden

zu erreichen, müssen neue direktere Vertriebsarten die rein

profitorientierten Labels, Galerien, Verlage und Produzenten

mehr und mehr umgehen und die Nutzniesser des

Kulturbetriebs dazu verpflichten, einen Teil des verdienten

Geldes via Kultursteuern direkt in die kulturelle Produktion

zurückfliessen zu lassen.

Dieser Text unterliegt der Free Art License Version 1.1 (http://copyleft.tsx.org)

und darf gemäss ihrer Bestimmung weiterverwendet werden.
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